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ANFRAGE 

der Abgeordneten DDr. König 

und Genossen 

an den Bundesminister für Handel, GeTl'lerbe und Industrie 

betreffend die Vollziehung des Energielenkungsgesetzes u.nd des 

Ausschreibungsgesetzes 

Der ÖAAB und die FCG im Bundesministerium für Handel, Gewerbe 

und Industri~ haben folgendes Rundschreiben an die Kollegen­

schaft des Handelsministeriums gerichtet: 

"Wie Ihnen sicher bekannt ist, ist die Leitung der Sektion IV 
in unserem Hause in der Wiener Zeitung ausgeschrieben worden. Der 
Zentralausschuß hat seinen Obmann und die Gewerkschaft öffent­
licher Dienst Frau Kollegin Steffek in die Ausschreibu.ngskommission 
entsandt. Die beiden Dienstnehmervertreter haben am gestrigen Tag 
die Kommissionssitzung verlassen und erklärt, sie sähen sich außer­
stande, an den Arbeiten der Kommission mitwirken zu können. Der 
Grund dafür ist die Vorgangsweise von Minister Staribacher, einen 
ihm aus politischen Gründen unangenehmen Bewerber aus dem Rennen 
zu werfen. . 
Durch ständiges Bearbeiten mit dem Hinweis, er könne diese Funktion 
nicht erhalten, da ein anderei dafür vorgesehen sei, und dem Ange­
bot einer Zusatztätigkeit, die im Zusammenhang mit dem Energie­
lenkungsgesetz im Interesse des Ministeriurns liegt, wurde QleSer 
höchstqualifizierte Beamte dazu gebracht, seine Bewerbung zurück­
zuziehen. 
Diese Vorgangsweise war offenbar notwendig, um diesen Bewerber, 
der nach menschlichem Ermessen aufgrund seiner Qualifikationen 
nicht hätte umgangen werden können und der von Minister Staribac~er 
auch immer wieder gelobt worden war, auszuschalten. 
Die beiden Dienstnehmervertreter für diese Ausschreibungskommission 
konnten diese willkürliche Vorgangsweise nicht hinnehmen, weil 
Minister Staribacher immer wieder betont, er habe sich in der Ver­
gangenheit immer an das sachliche Gutachten der Ausschreibungs­
kommission gehal ten und wolle dies auch in Zukunft t.un. Nach 
unserer Meinung nützt aber ein sachliches Gutachten nichts, wenn 
bereits durch vorangegangenes Entfernen des offensichtlich 
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qualifiziertesten, aber unerwlinschten Bewerbers das Ausschrei­
bungsprinzip ad absurdum geführt wird. 
Der Auszug der beiden Dienstnehmervertreter war also notwendig, 
um nicht Erfüllungsgehilfen solcher Praktiken zu werden." 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie nachstehende 

A n fra 9 e 

1) Hat der im eingangs erwähnten Schreiben genannte Beamte 

seine Bewerbung um die Leitung der Sektion IV Ihres Ministerium 

tatsächlich zurückgezogen, obwohl er diese Sektion wegen 

Erkrankung des Sektionschefs seit ~lonaten geleitet hat? 

2) Haben Sie zutreffendenfalls, wie Ihnen vorgeworfen wird, auf 

. diesen Beamten durch "ständiges Bearbeiten" und das Angebot 

einer (extra honorierten?) "Zusatztätigkeit im Zusammenhang 

mit dem Energielenkungsgesetz" in irgendeiner Weise Einfluß 

genommen? 

3) Betrachten Sie die für die Bevölkerung außerordentlich 

wichtigen Vollzugstätigkeiten nach dem Energielenkungsgesetz 

oder "im Zusammenhang" mit diesem, die Ihnen vom Parlament 

übertragen wurden, als bloße "Zusatztätigkeiten", also ge­

wissermaßen als Nebenjob für einen von Ihnen bei einer 

Postenbewerbung aus dem Rennen geworfenen, Ihnen "aus po­

litischen Gründen unangenehmen Bewerber"? 

4) Um vielehe Tätigkeit sollte es sich zutreffendenfalls bei 

diesen .. Zusatz·tätigkei ten" handeln und nehmen Sie nicht mit 

der Vergabe solcher Tätigkeiten "im Zusarnmenhang ffi.i t dem 

Energielenkungsgesetz", das im Jahre 1980 in Kraft tritt, 

das Ergebnis der derzeit laufenden Verhandlungen über die Ver­

längerung bzw. die Neuerlassung eines Energieversorgungs­

gesetzes vorweg? 
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5} Welchem Zweck hat das von Ihnen in Ihrem.Bereich zu voll­

ziehende Ausschreibungsgesetz zu dienen, wenn es durch eine 

"Vorgangsweise" umgangen wird, wie sie Ihnen als "will­

kürliche", also als eine dem von unserer Verfassung auch 

den Bundesbediensteten garantierten Gleichheitsg·rundsatz 

widersprechende, Vorgangsweise vorgeworfen wird? 

6) Halten Sie, obwohl Sie als Gewerkschaftsfunktionär gegen 

solche Praktiken eintreten, als Minister in Ihrer Funktion 

als Dienstgebervertreter eine solche "Vorgangsweise" Mit­

arbeitern gegenüber für fair? 
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